
HAUPTABTEILUNG VERSORGUNGSQUALITÄT UND 
PATIENTENSICHERHEIT

KOMPAKTINFORMATION 

SACHGEBIET Neuropsychologische Übungsbehandlung

Rechtsgrundlage: ► Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM),

Präambel zum Kapitel 30.3

GOP: ► 30300 und 30301 des EBM (nicht berechnungsfähig 
neben der Gebührenabschnittsposition 30.4)

Antragstellung: ► Fachärzte:
• keine Genehmigungspflicht bei Ausführung durch 

Fachärzte (siehe Hinweise für Ärzte)

► nichtärztliches Personal:
• genehmigungspflichtige Leistung bei Ausführung 

durch qualifizierte Mitarbeiter (siehe Hinweise für 
Ärzte)

► Antragstellung formlos
► keine rückwirkende Genehmigung möglich

Fachliche Nachweise 
(von nichtärztlichen Mitarbeitern)

► für Krankengymnasten, Heilpädagogen, Ergotherapeuten 
oder Physiotherapeuten mit Qualifikation sind folgende 
Nachweise einzureichen:
• Nachweis einer Zusatzqualifikation
• Kopie der Berufsurkunde/ Abschlusszeugnis 

• Kopie des Anstellungsvertrages

Hinweise für Ärzte:

Soll die Leistungen durch die genannten 
nichtärztlichen Mitarbeiter erbracht werden, ist 
eine formlose Antragstellung erforderlich.

Sofern die Leistungen durch die genannten 
Fachärzte im Rahmen ihres Fachgebietes 
erbracht werden, ist keine Antragstellung 
erforderlich.

► genehmigungspflichtig für:
• Krankengymnasten
• Heilpädagogen
• Ergotherapeuten
• Physiotherapeuten

→ mit entsprechender Qualifikation der u.g. Fachärzte

► nicht genehmigungspflichtig für:
• Fachärzte für Orthopädie ,
• Fachärzte für Neurologie,
• Fachärzte für Neurochirurgie,
• Fachärzte für Nervenheilkunde,
• Fachärzte für Phoniatrie und Pädaudiologie,
• Fachärzte für Physikalische und Rehabilitative 

Medizin,
• Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -

psychotherapie,
• Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie

ANSPRECHPARTNER ► Abt. Qualitätssicherung: Carmen Miething
Telefon: 03643 559-753
E-Mail: qs@kvt.de

Stand: 26. November 2024

https://www.kbv.de/html/ebm.php

